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§ 36c T-EDJ 2004
 T-EDJ 2004 - Erste Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 2004

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.01.2025

(1) Die Inhalte der Fortbildungsveranstaltungen haben bereits vorhandene Fähigkeiten und Kenntnisse der

Jagdschutzorgane zu festigen bzw. zu vertiefen sowie den jeweils neuesten Wissenstand zu vermitteln.

(2) Insbesondere sollen den Jagdschutzorganen folgende Inhalte vermittelt werden:

a) Änderungen von jagdrechtlichen und sonstigen für die Erfüllung der Aufgaben als Jagdschutzorgan erforderlichen

Rechtsvorschriften einschließlich der zu diesen Rechtsmaterien wesentlichen Judikatur;

b) Neueste Erkenntnisse auf dem Gebiet der Wildkunde, Wildhege und Wildökologie;

c) Forstkunde, forstliche Bewirtschaftung, Erkennung und Verhütung von Wildschäden einschließlich der

Verjüngungsdynamik sowie des Naturschutzes;

d) Jagdhundewesen, Wa>en-, Munitions- und Schießwesen einschließlich der Handhabung von und Schießen mit

Jagdwaffen;

e) Wildbretverwertung und –hygiene;

f) Weidgerechtigkeit und Jagdethik einschließlich der Methoden zur Vermittlung dieser Inhalte und zur

Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung.

In Kraft seit 08.07.2016 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 36c T-EDJ 2004
	T-EDJ 2004 - Erste Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 2004


